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Doppelwandige Tankstellenrohrleitung Typ "SECON-X"   

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-34.4-192 vom 1. Mai 2011. 
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.   
 

über die Änderung der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
vom 10. Mai 2011 
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Bescheid über die Änderung der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung  
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Z19195.13 1.38.4-57/12

ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung in Absatz (6) des 
Abschnitts 3 werden wie folgt geändert: 

 

 (6)° Falls die Rohre in einem durch Erdbeben gefährdeten Gebiet verwendet werden sollen, 
ist bei Alarm des Leckanzeigers eine Zwangsabschaltung der Förderpumpen in Druck-
leitungen vorzusehen. Zusätzlich sind unterirdische Druckleitungen mittels Verschlussein-
richtungen in Abschnitte zu unterteilen, um bei Undichtheit im Erdbebenfall das Nachlaufen 
von Flüssigkeiten zu verhindern. Dies kann beispielsweise durch automatisch schließende 
mechanische Rückschlagventile oder durch elektrisch/pneumatische Armaturen, die bei 
Alarm des Leckanzeigers selbständig verschlossen werden, erfolgen. Die Größe der 
Abschnitte ist auf Grund der besonderen Umstände des Einzelfalles, vor allem der hydro-
geologischen Beschaffenheit und Schutzbedürftigkeit des Verlegeortes der Rohrleitung 
sowie der Eigenschaften des flexibeln Rohres zu bestimmen. In durch Erdbeben gefähr-
deten Gebieten sind Saugleitungen selbstsichernd auszuführen. 

 

 

Holger Eggert 
Referatsleiter  

Beglaubigt 

 

E
le

kt
ro

ni
sc

he
 K

op
ie

 d
er

 a
bZ

 d
es

 D
IB

t: 
 Z

-3
8.

4-
19

2


